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Betreff 

 
Kreisstraße PAF 15 in der Ortsdurchfahrt Menning; 
Kostenbeteiligung für die Einleitung von Straßenoberflächenwasser in die gemeindliche 
Kanalisation 
 
 
 
 

 

Sachverhalt/Begründung 

Die Bundesstraße B 16 a wurde mit Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des 

Innern vom 07.06.2010 im Zuge der Ortsdurchfahrt Menning mit Wirkung vom 01.07.2010 zur 

Kreisstraße PAF 15 abgestuft. 

Der Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm ist somit Rechtsnachfolger des Freistaates Bayern für die 

Bundesstraße 16 a in der Ortsdurchfahrt Menning. 

Die Stadt Vohburg hat 1996 im Bereich der Ortsdurchfahrt Menning eine Mischwasserkanalisa-

tion im Zuge der B 16 a gebaut, die auch der Entwässerung dieser Straße (Ableitung des Ober-

flächenwassers der Straße und Entwässerung des Straßenkörpers) dient. 

 

Der Baulastträger der Straße hat sich an den Kosten des Baues und der laufenden Unterhal-

tung der gemeindlichen Kanalisation einschließlich der Straßeneinläufe in Höhe des Betrages, 

der für den Bau einer eigenen Straßenentwässerungsanlage aufzuwenden wäre, zu beteiligen. 

Grundlage für die Beteiligung des Straßenbaulastträgers ergibt sich nach Art. 2 Nr. 1 Buchstabe 

a BayStrWG. 

 

Mit Schreiben vom 30.09.2010 hat die Stadt Vohburg für den Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm 

eine Kostenbeteiligung in Höhe von 60.068,91 € (nach Abzug des vom Freistaat Bayern für den 

Zeitraum vom 01.09.1996 bis 30.09.2010 bezahlten Betrages in Höhe von 12.558,48 €) ange-

meldet. 

Nach Überprüfung der Unterlagen durch die Verwaltung ergibt sich nunmehr eine Kostenbetei-

ligung von 50.237,15 €. 
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Im Kreishaushalt 2011 ist die Kostenbeteiligung für die Einleitung von Straßenoberflächenwas-

ser der Kreisstraße PAF 15 in die gemeindliche Kanalisation der Ortsdurchfahrt Menning vorge-

sehen. 
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Finanzierung: 
 

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen Auswirkungen auf den 
Haushalt: 
 
 

 Nein 
 

 Ja 

 Gesamteinnahmen in Höhe von         € 

 Gesamtausgaben in Höhe von    50.237,15 € 
 Saldo         € 

     
 

 im  Verwaltungshaushalt Haushaltsstelle: 0.6500.5139 
     
  einmalig  laufend   
 
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung 

 Ja 
 

 

 Nein  
 Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel: 

 

      

 
 Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden 

Haushaltsstellen: 
 

      

 
 

 im  Vermögenshaushalt Haushaltsstelle:       

     
  einmalig  laufend   
 
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung 

 Ja 
 

 

 Nein  
 Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel: 

 

      

 
 Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden 

Haushaltsstellen: 
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Beschlussvorschlag: 

Mit der Kostenbeteiligung für die Einleitung von Straßenoberflächenwasser der Kreisstraße PAF 

15 in die gemeindliche Kanalisation der Ortsdurchfahrt Menning in Höhe von 50.237,15 € be-

steht Einverständnis. 

 

 
 

 
 
 
 
    genehmigt: 

 
 
 

     
Sachgebietsleiter  Abteilungsleiter  Amtierender Landrat 

Anton Westner 
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